
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 23. Mai 2006 

 

 Nr. 2006/971   

Stiftung Jesuitenkirche, vertreten durch die römisch-kath. Kirchgemeinde, 4500 Solothurn: Beitrag aus 

dem Lotterie-Fonds an die Erneuerung der Beleuchtung in der Jesuitenkirche 

  

1. Erwägungen 

Die Stiftung Jesuitenkirche, vertreten durch die römisch-kath. Kirchgemeinde, Solothurn, ersucht um 

einen Beitrag aus dem Lotterie-Fonds an die Erneuerung der Beleuchtung in der Jesuitenkirche. Die 

jetzige Beleuchtung, inklusive Installationen, stammt, mit Ausnahme von einigen Ergänzungen, aus 

der Zeit der grossen Restaurierung von 1953 und genügt heute auch den liturgischen Anforderungen 

nicht mehr. Die Jesuitenkirche in Solothurn gehört zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern der 

Schweiz. Die Nutzung (Liturgie, Tourismus, Konzerte) wie der Unterhalt eines derartigen historischen 

Bauwerks stellt die Gesuchsteller je länger je mehr vor grosse Probleme. Bei einer Erneuerung soll-

ten auch weitere Nutzungen wie Konzerte berücksichtigt werden. Ausserdem eignet sich die Kirche 

auch räumlich und akustisch hervorragend für Ausstellungen besonderer Objekte (z.b. Ambassado-

renkrippe). Diese Anlässe sind ein wichtiger Beitrag zum kulturellen Geschehen in der Stadt Solo-

thurn. Infolge ungenügender Beleuchtungsmöglichkeit mussten zur Durchführung von Konzerten stets 

zusätzliche Beleuchtungsprovisorien installiert und nach dem jeweiligen Anlass wieder demontiert wer-

den. Die Kosten für die Erneuerung der Beleuchtung belaufen sich auf insgesamt Fr. 342'000.--. 

2. Beschluss 

2.1 Der Stiftung Jesuitenkirche, vertreten durch die römisch-kath. Kirchgemeinde, Solothurn, ist 

an die Kosten für die Erneuerung der Beleuchtung in der Jesuitenkirche ein Beitrag von 

Fr. 100’000.-- zugesprochen. Es ist in geeigneter Form publik zu machen, dass es sich 

um ein Engagement des Lotterie-Fonds des Kantons Solothurn handelt.  

2.2 Die Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ist ermächtigt, den Betrag zulasten des 

Kontos 233003 "Lotterie-Fonds" wie folgt auszuzahlen: 

2.2.1 Fr. 50’000.-- nach Eingang einer Abrechnung der 1. Etappe mit Einzahlungsschein. 

2.2.2 Fr. 50'000.-- nach Erhalt der Schlussabrechnung mit Einzahlungsschein  

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 



2 

Verteiler 

Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn (3) rl/Jesuitenkirche.doc 

Kant. Finanzkontrolle 

Stiftung Jesuitenkirche, Römisch-kath. Kirchgemeinde, Hauptgasse 75, 4500 Solothurn 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde der Stadt 4500 Solothurn 
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